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Abkürzungen 

AMSL Above Mean Sea Level 

BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 

BMVBS Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung 

CAVOK Clouds and Visibility Okay 

CPL Commercial Pilot License 

CVR Cockpit Voice Recorder 

EGT Exhaust Gas Temperature 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FDR Flight Data Recorder 

FIS Flight Information Service 

FSM Flugsicherheitsmitteilungen 

GPS Global Positioning System 

hPa Hektopascal 

HSI Horizontal Situation Indicator 

ICAO International Civil Aviation Organization 

LuftBO Betriebsordnung für Luftfahrtgerät 

LBA Luftfahrt-Bundesamt 

LuftVG Luftverkehrsgesetz 

MTOM Maximum Take-off Mass 

NM Nautische Meile 

PPL Privat Pilot License 

SAR Search and Rescue 

TBO Time between Overhaul 

UTC Universal Time Coordinated 

VFR Visual Flight Rules 
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Kurzdarstellung 

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wurde am 27.08.2013 um 

17:21 Uhr1 darüber informiert, dass sich etwa zwei Kilometer südwestlich der Ort-

schaft Wickede ein tödlicher Flugunfall mit einem einmotorigen Flugzeug ereignet 

hatte. Die BFU entsandte ein vierköpfiges Untersuchungsteam zur Unfallstelle. 

Bei einem Flug nach Sichtflugregeln (VFR) von Dortmund über Arnsberg-Menden 

nach Langeoog und zurück nach Arnsberg-Menden kollidierte das Flugzeug Piper 

PA-32R-301T (PA32) nahe des Zielflugplatzes mit Bäumen und prallte auf eine Wie-

se. 

Von den acht Flugzeuginsassen wurden fünf tödlich und drei schwer verletzt. Das 

Luftfahrzeug wurde zerstört. 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass der Pilot: 

 das Flugzeug beim Betanken nicht mit für die Gesamtflugstrecke ausreichen-

der Kraftstoffreserve versah  

 vor dem Start in Langeoog die noch vorhandene Kraftstoffmenge nicht hinrei-

chend genau überprüfte 

 während des Fluges den Kraftstoffverbrauch/ -vorrat unzureichend überwach-

te und den Flug bis zum Ausfall des Triebwerks aufgrund von Kraftstoffmangel 

fortsetzte  

 nach dem Triebwerksausfall trotz erreichbarer, geeigneter Notlandegelände 

versuchte, den Zielflugplatz noch zu erreichen 

 die Hindernisfreiheit bzw. Höhe falsch einschätzte und es zu einer Kollision mit 

Hindernissen kam 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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1. Sachverhalt 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Laut Zeugenaussagen war der Pilot gegen 12:15 Uhr am Flughafen Dortmund einge-

troffen. Der Pilot habe erklärt, geplant zu haben, zunächst von Dortmund nach Arns-

berg zu fliegen, um von dort einen Fluggast nach Langeoog zu bringen. Von Lange-

oog sollten an Stelle des Fluggastes mehrere Familienmitglieder dieses Gastes 

zurück nach Arnsberg transportiert werden. Schließlich wollte der Pilot das Flugzeug 

wieder nach Dortmund zurück fliegen. Nach Zeugenaussagen war zwischen Pilot 

und Fluggast am Vortag des Unfalls ein Entgelt vereinbart worden, dass von allen In-

sassen einschließlich des Piloten zu entrichten war. 

Aus Radaraufzeichnungen, Startlisteneinträgen und schriftlichen Aufzeichnungen 

des Piloten ging hervor, dass das Flugzeug am Vormittag des Unfalltages in Dort-

mund über die Rollwege K, L, M und B zur Piste 06 gerollt und dort um 13:00 Uhr 

gestartet war. Das Flugzeug stieg auf 1 600 ft AMSL und landete um 13:07 Uhr auf 

dem Flugplatz Arnsberg-Menden. Dort stieg der Passagier zu, der nach Langeoog 

wollte.  

Um 14:04 Uhr erfolgte der Start nach Langeoog, wo das Luftfahrzeug nach einem 

Reiseflug in 3 500 ft AMSL um 15:08 Uhr landete. Während seines 46-minütigen 

Aufenthalts am Flugplatz Langeoog hatte der Pilot in der Flugplatzgaststätte ein Es-

sen und ein Getränk zu sich genommen.  

Sieben Familienmitglieder des auf dem Hinflug an Bord befindlichen Fluggastes tra-

ten gemeinsam mit dem Piloten den Rückflug nach Arnsberg-Menden an. Bei den 

Fluggästen handelte es sich um zwei erwachsene Personen im Alter von 72 und 

34 Jahren und um fünf Kinder (15, 7, 5, 4 und 1 Jahre alt). Zeugen am Flugplatz 

Langeoog hatten das in der Nähe des Flugplatzrestaurants abgestellte Flugzeug be-

obachtet. Sie hatten ausgesagt, dass der Pilot vor dem Abflug mehrere Anlassversu-

che benötigt hatte, bis das Triebwerk des Flugzeuges lief. 

Das Flugzeug war von Langeoog zum Flug nach Arnsberg-Menden auf der Piste 05 

um 15:54 Uhr gestartet. Die GPS-Daten zeigten, dass das Flugzeug nach etwa 

400 m Startrollstrecke abgehoben hatte. Laut Radar- und GPS-Daten stieg es dann 

auf eine Höhe von 3 000 ft AMSL.  
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Um 16:43:10 Uhr nahm der Pilot Funkkontakt mit Langen Information auf und teilte 

mit: „… Piper tree two VFR six persons on board from Langeoog to … Arnsberg pre-

sent position is north of … Telgte in … tree thousand feet.“ Der Pilot erhielt daraufhin 

einen Transpondercode und den Luftdruck (QNH) 1 015 hPa. Um 16:51:52 Uhr sagte 

der Luftfahrzeugführer: „… request leaving … to contact Arnsberg.“ Langen Infor-

mation antwortete: „… approved to leave, squawk seven thousand good bye.” Zu 

diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug laut Radardaten etwa 3 NM südlich des 

Flugplatzes Hamm-Lippewiesen in einer Höhe von ca. 2 500 ft AMSL. Um 

16:52:14 Uhr meldete sich der Pilot auf der Frequenz von Arnsberg Information. Er 

teilte mit, sich „drei Minuten nördlich des Platzes“ zu befinden. Laut Aufzeichnungen 

des GPS befand sich das Flugzeug im Bereich Hamm-Rhynern. 

Etwa 3 NM nördlich des Zielflugplatzes, um 16:54 Uhr, kurvte das im Sinkflug befind-

liche Flugzeug nach rechts in südwestliche Richtung. Die Flughöhe lag laut Radarda-

ten bei 1 900 ft AMSL. Etwa zwei Minuten später hatte das Luftfahrzeug eine Höhe 

von 1 400 ft AMSL erreicht. Es flog in einer Linkskurve in südliche Richtung. Mehrere 

Zeugen am Boden wurden in dieser Phase auf Motoraussetzer des Flugzeuges auf-

merksam. 

Um 16:56:07 Uhr meldete der Pilot: „… im linken Queranflug mit Motorproblemen“. 

Der Flugleiter fragte: „Wo bist du?“, der Pilot antwortete um 16:56:16 Uhr: „querab ah 

von ah Wicked“. Der Flugleiter fragte daraufhin: „Kannst du direkt rein?“ Etwa dreißig 

Sekunden später rief der Flugleiter den Piloten erneut über Funk und erhielt erneut 

keine Antwort. 

Um 16:56:50 Uhr wurde ca. 2 NM westlich des Flugplatzes das letzte Radarziel mit 

einer Höhenangabe von 800 ft AMSL aufgezeichnet.  

Das Flugzeug kollidierte mit Bäumen und prallte auf eine Wiese. Der Pilot und vier 

Passagiere kamen ums Leben. Drei Passagiere erlitten schwere Verletzungen. Das 

Luftfahrzeug wurde zerstört. 
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1.2 Personenschaden 

 

Verletzte Besatzung Passagiere Außenstehende 

Tödlich 1 4  

Schwer  3  

Leicht/Ohne    

 

1.3  Schaden am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug wurde zerstört. 

1.4 Drittschaden 

Es entstand kein Drittschaden. 

1.5 Angaben zu Personen 

Der 59-jährige Luftfahrzeugführer war im Besitz einer Lizenz für Privatpiloten 

(PPL(A)) nach den Regelungen JAR-FCL deutsch, erstmalig ausgestellt am 

11.05.2007, gültig bis 17.06.2017. In seine Lizenz waren die Berechtigungen als ver-

antwortlicher Pilot (SEP), gültig bis 10.05.2015, und (MEP), gültig bis 13.06.2014, 

sowie die Nachtflugberechtigung (NFQ) eingetragen. Zusätzlich besaß der Pilot ei-

nen Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer für aerodynamisch gesteuerte Ultra-

leichtflugzeuge. 

Sein medizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war zuletzt am 13.06.2013 ausge-

stellt worden. Es war bis 10.06.2014 gültig. Als Einschränkung war die Auflage zum 

Tragen einer Sehhilfe (VML) eingetragen. 

Der BFU lag ein am 26.02.2013 unterschriebener Ausbildungsvertrag mit einer Flug-

schule zum Erwerb der Instrumentenflugberechtigung vor. Laut Aussage eines Zeu-

gen hatte der Pilot die Absicht geäußert, eine Lizenz für Berufspiloten (CPL) zu er-

werben. 

Der Pilot hatte eine Gesamtflugerfahrung von ca. 975 Stunden, davon 

ca. 12 Stunden bei insgesamt 14 Flügen auf dem Muster. Einschließlich der beiden 
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Flüge nach Langeoog und zurück am Unfalltag hatte der Pilot insgesamt sechs Flüge 

auf dem Muster über längere Distanzen unternommen.  

Nach Angaben des Piloten, der den später verunfallten Piloten in das Muster einge-

wiesen hatte, wurden bei der Einweisung keine Notlandeübungen durchgeführt. 

1.6 Angaben zum Luftfahrzeug 

Das Flugzeug Piper PA-32R-301T ist ein einmotoriger, freitragender Tiefdecker in 

Ganzmetallbauweise. Das Luftfahrzeug hat ein einziehbares Fahrwerk in Bugradan-

ordnung. 

Das Luftfahrzeug verfügte über sechs Sitze. Zwei Sitze für Pilot und Copilot, vier für 

Passagiere. Die Bestuhlung der Passagierkabine war in Clubformation angeordnet, 

d.h. zwei entgegen der Flugrichtung, hinter den Pilotensitzen eingebaute Passagier-

sitze und dahinter zwei weitere in Flugrichtung. 

Hersteller:  Piper Aircraft Corporation 

Muster:  PA-32R-301T 

Werknummer: 32R-8129099 

Baujahr:  1981 

MTOM:  1 633 kg 

Triebwerk:  Lycoming TIO-540-S1AD 

Propeller:  Hartzell HC-E3YR-1()F/F7673DR-0 

Das Flugzeug war seit September 2012 in Deutschland zum Verkehr zugelassen. Es 

wurde von einer Chartergesellschaft betrieben. Zusätzlich wurde es, ab Standort 

Dortmund, an Piloten verchartert. Eine gültige Kreditkarte zum Betanken des Flug-

zeuges befand sich im Bordbuch. 

Die Gesamtbetriebszeit des Flugzeuges betrug ca. 5 071 Stunden, davon waren et-

wa 63 Stunden seit September 2012 geflogen worden. Die letzte Wartungskontrolle 

war am 29.07.2013 erfolgt. Seit dieser Kontrolle war das Luftfahrzeug ca. 24 Stunden 

geflogen. Im Rahmen der Wartungskontrolle hatte der Instandhaltungsbetrieb dem 

Halter mitgeteilt, dass die empfohlenen Betriebszeiten für das Triebwerk seit Juni 

2008 und die der Main Fuelpump seit Januar 2012 überschritten waren. Während der 

Wartungskontrolle hatte der Betrieb keine technischen Mängel festgestellt. Der Halter 

hatte gegenüber dem Instandhaltungsbetrieb schriftlich erklärt, dass er von den ab-
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gelaufenen Betriebszeiten Kenntnis genommen hat und auf die Umsetzung der 

Maßnahmen ausdrücklich verzichtet. 

Laut Wägeprotokoll vom 25.02.2008 hatte das Luftfahrzeug eine Leermasse von 

1 087 kg. 

Das Flugzeug hatte im Cockpit unterhalb des mittleren Instrumentenbretts einen 

Tankwahlschalter mit den drei Stellungen: Linker Tank, Rechter Tank und OFF. Die 

Kraftstoffvorratsanzeigen und die Anzeige des Kraftstoffdrucks befanden sich unten 

am linken Instrumentenbrett. 

Auf den Oberseiten beider Tragflächen war eine mechanische Kraftstoffvorratsanzei-

ge des jeweiligen Tragflächentanks in der Maßeinheit US-Gallonen eingebaut. 

 

1.6.1 Angaben im Flughandbuch 

1.6.1.1 Notverfahren 

Als Notverfahren Motorausfall im Fluge waren folgende Schritte festgelegt: 

Tankwahlschalter - anderer Tank; elektrische Kraftstoffpumpe: ON; Gemisch-Hebel: 

wie erforderlich; Alternate Air: offen; Motorüberwachungsinstrumente: prüfen auf An-

zeige der Ursache für den Motorausfall. 

Unter der Überschrift Landung mit stehendem Motor war festgelegt, dass ein geeig-

netes Landefeld gesucht, eine Gegenanflugposition etwa 1 000 ft über Grund einge-

nommen und dann eine normale Landung durchgeführt werden sollte. Das Flugzeug 

sollte auf eine Fluggeschwindigkeit von 80 kt getrimmt werden, der Geschwindigkeit 

für den besten Gleitwinkel (was je 1 000 ft Höhe ca. 1,5 NM Flugstrecke oder einem 

Gleitflugverhältnis von 1/9 entspricht). Wenn das Landefeld sicher erreicht werden 

könne, sollten die Landeklappen auf 40° ausgefahren und eine Geschwindigkeit von 

79 kt eingenommen werden. Kurz vor dem Aufsetzen sollten Zünd/Magnet-, Haupt- 

und Tankwahlschalter auf „OFF“ geschaltet und der Gemisch-Hebel auf „Leerlauf-

Stopp“ gestellt werden. 

  



 Untersuchungsbericht BFU 3X117-13 
 
 

 
- 12 - 

1.6.1.2 Angaben im Flughandbuch zum Kraftstoffverbrauch 

Die Kraftstofftanks in den Tragflächen des Flugzeuges konnten mit maximal 405 l 

Kraftstoff gefüllt werden. Die ausfliegbare Kraftstoffmenge war mit 386 l angegeben. 

Für eine Leistung im Reiseflug von 55, 65 und 75 % waren im Flughandbuch für die 

wirtschaftlichste Leistung (Gemisch verarmt auf wirtschaftlichste Reiseleistung d.h. 

maximale Abgastemperatur (EGT) Kraftstoffverbräuche von 47, 53 bzw. 63 l/h ange-

geben. Als Verbräuche für die beste Leistung (100 °F unter max. EGT) betrugen die 

Handbuchwerte 55, 65 bzw. 71 l/h. 

 

1.6.2 Kraftstoffberechnung 

1.6.2.1 Ausgangs- und Vergleichswerte 

Der Halter des Flugzeuges gab gegenüber der BFU an, am Tag vor dem Flugunfall 

das Luftfahrzeug in Dortmund vollgetankt zu haben und danach nach Sonderborg 

(Dänemark), Bremen und zurück nach Dortmund geflogen zu sein. Der BFU lag ein 

Tankbeleg vom Vortag über 275 l Kraftstoff AVGAS 100 LL vor. Die drei Flüge wur-

den laut Halter mit einer Leistungseinstellung im Reiseflug von 75 % durchgeführt. 

Der Halter gab an, dass sich nach der Landung in Dortmund laut Anzeige im Cockpit 

im linken Tragflächentank noch 15-20 gal und im rechten Tragflächentank noch 

10 gal Kraftstoff (d.h. insgesamt 94,6-113,6 l) befunden hatten. Der später verunfallte 

Pilot sei über die verbliebene Kraftstoffmenge informiert worden. 

Nach Angaben des Flughafens Dortmund hatte der Pilot am Morgen des Unfalltages 

angerufen, darum gebeten die PA32 aus der Halle zu holen und mitgeteilt, vor sei-

nem Abflug noch Tanken zu wollen. Der BFU lag für das Flugzeug ein Tankbeleg 

vom Unfalltag über 80 l AVGAS 100 LL vor.  

Bezüglich des Kraftstoffverbrauchs sagte der Halter gegenüber der BFU aus, dass 

dieser bei dem Flugzeug seiner Erfahrung nach nie weniger als 20 gal/h d.h. 75 l/h 

betragen habe. Er selbst habe immer mit einem Wert von 25 gal/h gerechnet.  

Der Pilot, der den später Verunfallten in die Bedienung des Flugzeuges eingewiesen 

hatte, gab gegenüber der BFU Verbrauchswerte von 70, 75 bzw. 80 l/h (18,5; 19,8 

bzw. 21,1 gal/h) an. 
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1.6.2.2 Kraftstoffberechnungen durch die BFU 

Die BFU führte eine Kraftstoffberechnung durch. Diese erfolgte anhand der Kraft-

stoffverbrauchswerte, die im Flughandbuch angegeben waren und unter Berücksich-

tigung des tatsächlichen Flugverlaufs, der sich aus den vorliegenden Radar- und 

GPS-Daten ergab. 

Die drei am Unfalltag durchgeführten Flüge gliederten sich in: 22 Minuten Rollen vor 

dem Start bzw. nach der Landung, 12 Minuten Steigflug, 101 Minuten Reiseflug und 

21 Minuten Sinkflug.  

Laut der Werte im Flughandbuch lagen die Kraftstoffverbrauchswerte für das Rollen 

bei 27 l, für den Steigflug bei 15 l sowie für den Sinkflug bei 6 l, insgesamt also bei 

48 l Kraftstoff. 

Bei der Berechnung des Kraftstoffverbrauchs im Reiseflug auf Basis der Werte im 

Flughandbuch war einerseits zu unterscheiden zwischen den drei Leistungseinstel-

lungen von 55, 65 bzw. 75 % und zudem jeweils zwischen der Einstellung des Ge-

mischs auf die wirtschaftlichste bzw. die beste Leistung. Für die drei Flüge ergaben 

sich für den Reiseflug (101 Minuten) und den 48 l Kraftstoff für die anderen Flugpha-

sen daher Verbrauchswerte von in der Summe 132,68 l bis 146,42 l bei 55%, 

142,98 l bis 163,58 l bei 65% bzw. 160,15 l bis 173,88 l Kraftstoff bei 75% Leistung. 

Eine mitzuführende Kraftstoffreserve für 30 Minuten mit den Werten des Flughand-

buches war mit Werten zwischen 23,5 l und 35,5 l hinzuzurechnen. Ein Flug zu ei-

nem Ausweichflugplatz (Dortmund) wurde mit zehn Minuten Reiseflug d.h. zusätzlich 

zwischen 7,8 l und 11,8 l Kraftstoff veranschlagt. Im Ergebnis dieser Berechnung lag 

der Kraftstoffbedarf somit je nach Leistungseinstellung insgesamt bei 164 l bzw. 

183,1 l für 55%, für 65% bei 178,3 l bzw. 206,9 l und für 75% bei 202,1 l bzw. 221,2 

Litern.  

Aus der GPS-Aufzeichnung und den Radardaten ging hervor, dass das Flugzeug auf 

dem Flug nach Langeoog und zurück nach Arnsberg in der Phase des Reisefluges 

eine Geschwindigkeit über Grund von ca. 140 kt hatte. Den Wind berücksichtigend 

entsprach dieser Wert laut Flughandbuch Leistungseinstellungen bei 55 % beste 

Leistung oder 65 % wirtschaftlichste bzw. beste Leistung. 

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) hat in einer Flugsicherheitsmitteilung (FSM 1/87) 

Hinweise an Piloten zur Flugvorbereitung und zur Erstellung eines VFR-

Flugdurchführungsplanes gegeben. Für die Kraftstoffberechnung war dort unter an-
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derem die „Start-Ziel-Methode“ beschrieben. Mit Hilfe dieser Methode ergaben sich 

für die Leistungseinstellungen im Reiseflug die folgenden Werte: 

Kraftstoffberechnung Dortmund-Arnsberg-Langeoog-Arnsberg („Start-Ziel-Methode“) 

 Flugzeit Leistungseinstellung 

 Minuten 55% (max) (55 l/h) 65% (eco) 53 l/h 65% (max) (65 l/h) 

Reiseflug 135 123,8 119,3 146,3 

Zuschlag 15 min Reiseflug für Steig-

/Sinkflug, Rollen 

45 41,3 39,8 48,8 

An- und Abflug mind. 10 min + 10% 

Reiseflug 

47 44,0 40,0 50,0 

Ausweichflugplatz 10 9,2 8,8 10,8 

Reserve 30 27,5 26,5 32,5 

Kraftstoffbedarf Σ  245,7 234,3 288,3 

 

Auf der Basis der 75 l/h die Halter und Einweiser als Verbrauchswert angegeben hat-

ten ergab eine Überschlagsrechnung für je eine Stunde Arnsberg Langeoog und zu-

rück sowie Dortmund Arnsberg 10 Minuten, weitere 10 Minuten zum Ausweichflug-

platz und 30 Minuten Reserve einen Kraftstoffbedarf von 212,5 Liter. 

1.7 Meteorologische Informationen 

1.7.1 Meteorologische Flugvorbereitung 

Der Pilot hatte einen Ausdruck von pc_met Wetterdaten auf dem Flug mitgeführt. 

Diese Wetterdaten waren am Unfalltag um 08:42 Uhr (06:42 UTC) für die Flugstre-

cke von Arnsberg-Menden nach Langeoog erstellt worden. Darin waren Routinewet-

termeldungen (METAR) von 06:00 UTC und 06:20 UTC und 9 bzw. 24 Stunden 

Flugplatzvorhersagen (TAF) enthalten, unter anderem für den Flugplatz Wittmundha-

fen und den Flughafen Münster. 

1.7.2 Aktuelle Wetterbedingungen am Zielflugplatz 

Nach den Aufzeichnungen am Flugplatz Arnsberg-Menden herrschten dort um 

17:00 Uhr folgende Wetterbedingungen: 
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Wind:   010°, 6 kt 

Bewölkung/Sicht:  CAVOK 

Temperatur:   21 °C 

Taupunkt:   7 °C 

Luftdruck (QNH):  1 015 hPa 

1.8 Navigationshilfen 

Nicht betroffen.  

1.9 Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen dem Piloten und dem Fluginformationsdienst (FIS) wurde 

durch die Flugsicherungsorganisation aufgezeichnet und stand der BFU zur Auswer-

tung zur Verfügung. 

Am Flugplatz Arnsberg-Menden wurde der auf der Flugplatzfrequenz geführte Funk-

verkehr ebenfalls aufgezeichnet und der BFU für eine Auswertung zur Verfügung ge-

stellt. 

1.10 Angaben zu den Flugplätzen 

1.10.1 Flugplatz Langeoog (EDWL) 

Der Verkehrslandeplatz Langeoog liegt auf der gleichnamigen Nordseeinsel und hat 

eine 600 m lange und 15 m breite, betonierte Start- und Landebahn mit den Richtun-

gen 053°/233°. Der Flugplatz liegt in einer Höhe von 7 ft AMSL.  

Beim Start der PA-32 war die Piste 05 in Betrieb. Die verfügbare Startrollstrecke 

(TORA) betrug 600 m. 

Der Flugplatz verfügt nicht über eine Tankstelle. 

1.10.2 Flugplatz Arnsberg-Menden (EDLA) 

Der Verkehrslandeplatz Arnsberg-Menden liegt in einer Höhe von 794 ft AMSL. Er 

verfügt über eine 920 m lange und 20 m breite, asphaltierte Start- und Landebahn 

mit der Ausrichtung 049°/229°. Zur Unfallzeit war die Piste 05 in Betrieb. 
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Am Flugplatz wird Kraftstoff der Sorten AVGAS 100 LL, Jet A 1 sowie Super Plus 

angeboten. 

1.11 Flugdatenaufzeichnung 

Das Luftfahrzeug war nicht mit einem Cockpit Voice Recorder (CVR) und Flugdaten-

schreiber (FDR) ausgerüstet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren nicht vorgeschrie-

ben. 

Der BFU lagen die von der Flugsicherung aufgezeichneten Radardaten für die Flüge 

von Dortmund nach Arnsberg-Menden und von Arnsberg-Menden nach Langeoog 

und zurück zur Auswertung vor. 

In dem Flugzeug wurden zwei GPS mitgeführt. Eines der Geräte, ein Garmin 

GPSmap 296, hatte Daten mehrerer Flüge gespeichert, die der später verunfallte Pi-

lot durchgeführt hatte.  

Neben den Flügen, die er in den Wochen vor dem Flugunfall auf einem anderen 

Flugzeugmuster geflogen war, waren auch die drei am Unfalltag mit der PA32 durch-

geführten Flüge gespeichert. 

1.12 Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich auf einer Ruhrinsel etwa 1,7 NM westlich der Schwelle 

der Piste 05 des Flugplatzes Arnsberg-Menden.  

Die Insel hat in nordöstliche Richtung eine Ausdehnung von ca. 830 m und im Be-

reich der Unfallstelle in südöstliche Richtung eine Länge von etwa 200 m. Das Wrack 

lag auf einem ebenen Wiesengelände, unterhalb einer die Insel in südöstlicher Rich-

tung in etwa 12 m Höhe überquerenden Freileitung. Das Gelände liegt in einer Höhe 

von ca. 440 ft AMSL. 
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Am nördlichen Ufer der Ruhrinsel standen mehrere ca. 35 m hohe Pappeln. 

Mehrere bis zu zehn Zentimeter starke Äste der Pappeln waren abgeschlagen und 

lagen südlich der Bäume auf der Wiese. 

In einer Entfernung von etwa 62 m von der Baumberührung war das Flugzeug mit 

dem vorderen Rumpf auf den Boden geprallt. Das Flugzeug lag in Rückenlage, das 

Triebwerk lag auf der rechten Seite. Der Abstand zwischen der Baumberührung und 

der Endlage des Flugzeuges betrug ca. 73 m. 

Lage der Unfallstelle Quelle: Google Earth/Bearbeitung BFU
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Der Drei-Blatt-Metall-Propeller des Flugzeuges war an allen Luftschraubenblättern 

verformt. Der Spinner war auf die Propellernabe gedrückt. Der Propeller ließ sich 

drehen.  

Die Landeklappen an beiden Tragflächen standen in Stellung 0°.  

Das Fahrwerk des Luftfahrzeuges war ausgefahren und verriegelt. Der Fahrwerks-

schalter im Cockpit stand in Stellung „eingefahren“, der Schalter war gebrochen und 

frei beweglich. Unter dem Fahrwerksschalter war ein Schild am Instrumentenbrett 

angebracht mit der Aufschrift „AUTO EXT REMOVED“. 

Das Zünd/Magnetschloss stand auf „BOTH“. Der Schalter für die elektrische Kraft-

stoffpumpe stand auf „ON“. 

Im Cockpit wurde ein DIN A4 Blatt mit meteorologischen Informationen zur Flugvor-

bereitung der Flugstrecke Arnsberg-Menden-Langeoog gefunden. Das Papier war 

auf DIN A5 Größe gefaltet und handschriftlich beschrieben. In schwarzer Schrift war 

das Datum des Unfalltages, Muster und Kennzeichen des Flugzeuges notiert sowie 

die ICAO Codes der Flugplätze Dortmund, Arnsberg-Menden, Langeoog mit den je-

Unfallstelle in Flugrichtung Foto: Polizei
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weiligen Platzfunkfrequenzen. Zusätzlich waren die Funkfrequenzen von Langen In-

formation und Bremen Information notiert. In blauer Schrift waren die freigegebenen 

Rollwege K, L und B, Piste 06 und die Startzeit in Dortmund, die Lande- und Startzeit 

in Arnsberg, Transpondercode, QNH sowie Lande- und Startzeit in Langeoog notiert. 

Im Cockpit lagen auch die Blätter Hamburg und Hannover der ICAO Luftfahrtkarte 

1:500 000, Ausgabe 2013, auf denen die Flugstrecke Arnsberg Langeoog von Hand 

eingetragen war. 

An den Höhenmessern war das QNH 1 015 hPa und am Horizontal Situation Indica-

tor (HSI) ein Kurs von 173° eingestellt. 

Der Tankwahlschalter befand sich in Stellung „Linker Tank“. 

In den Tanks des Flugzeuges und den Kraftstoffleitungen nahe dem Triebwerk wurde 

kein Kraftstoff gefunden. Die Tanks waren aufgerissen. Die Geber für die Tankanzei-

ge waren frei beweglich. Die mechanische Tankanzeige auf den Tragflächen funktio-

nierte. 

 

In dem Flugzeug war im hinteren Rumpf auf der rechten Seite ein ELT Artex ME406 

eingebaut. Das Gerät war aktiviert. 

Die an Bord des Flugzeuges mitgeführten Gepäckstücke wurden gewogen. Sie hat-

ten ein Gesamtgewicht von ca. 30 kg. 

  

  

Kraftstoffvorratsanzeige im Cockpit (links) und auf den Tragflächen (rechts) Fotos: BFU
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1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Im Institut für Rechtsmedizin der Stadt Dortmund wurde eine Obduktion der fünf ver-

storbenen Personen durchgeführt. Dabei wurden als Todesursachen Polytraumata 

bzw. Schädel-Hirn-Traumata festgestellt.  

Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchungen wurde das jeweilige Körper-

gewicht der fünf Verstorbenen einschließlich ihrer Kleidung gemessen. Insgesamt 

ergab sich ein Gesamtgewicht dieser Personen von 283 kg. 

Die Ergebnisse der Blutalkoholbestimmung, eines immunchemischen Screenings 

und der Untersuchung auf Cyanide bei dem Piloten waren negativ. Der Kohlenmono-

xyd-Hämoglobin-Gehalt (CO-Hb) lag bei 1%. 

Das Gewicht der drei überlebenden Personen wurde auf insgesamt ca. 48 kg ge-

schätzt. 

1.14 Brand 

Ein Brand war nicht entstanden. 

1.15 Überlebensaspekte 

Zeugen wurden durch Aufprallgeräusche auf den Flugunfall aufmerksam. Als sie an 

der Unfallstelle eintrafen, bemerkten sie dort zwei umherlaufende Kinder, die eine 

Zeugin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in Obhut nahm. 

Um 16:57 Uhr wurde die örtliche Polizei telefonisch über den Flugunfall in Kenntnis 

gesetzt. Diese entsandte Einsatzfahrzeuge, die die Unfallstelle lokalisierten.  

Durch Rettungskräfte konnte ein weiteres, schwer verletztes Kind aus dem Wrack 

geborgen werden.  

Aus den Funkaufzeichnungen am Flugplatz Arnsberg-Menden ging hervor, dass et-

wa 40 Sekunden nach dem letzten Funkkontakt, der Pilot eines anderen Flugzeuges 

dem Flugleiter anbot, nach der vermissten PA32 zu suchen. Der Flugleiter beschrieb 

ihm den Bereich, in dem er die PA32 vermutete.  

Um 17:15:38 Uhr meldete der Pilot, dass er die PA32 in Sicht habe und über der Un-

fallstelle Kreisen würde. Etwa zwei Minuten später meldete er über Funk das Eintref-

fen von Polizeikräften an der Unfallstelle. 
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Nach Auskunft des SAR wurde dieser um 17:10 Uhr telefonisch vom Flughafen 

Dortmund informiert. Um 17:38 Uhr wurde das Signal des ELT durch Satelliten er-

fasst. Die SAR-Leitstelle Münster wurde um 17:43 Uhr alarmiert und ein Hubschrau-

ber zur Unfallstelle geschickt.  

1.16 Versuche und Forschungsergebnisse 

Nicht betroffen. 

1.17 Organisationen und deren Verfahren 

Nicht betroffen. 

1.18 Zusätzliche Informationen 

1.18.1 Luftrechtliche Vorschriften 

1.18.1.1 Lizenz- und flugbetriebsrechtliche Bestimmungen  

Im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) § 20 war vorgeschrieben: 

(1) Juristische oder natürliche Personen sowie Personenhandelsgesellschaf-

ten bedürfen für 

1. gewerbsmäßige Rundflüge in Luftfahrzeugen, mit denen eine Beförde-

rung nicht zwischen verschiedenen Punkten verbunden ist, 

2. die gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Sachen mit Ballo-

nen 

einer Betriebsgenehmigung (Luftfahrtunternehmen). Der Genehmigungs-

pflicht unterliegt auch die nichtgewerbsmäßige Beförderung von Fluggäs-

ten, Post und/oder Fracht mit Luftfahrzeugen gegen Entgelt; ausgenom-

men hiervon sind Flüge mit Luftfahrzeugen, die für höchstens vier 

Personen zugelassen sind. Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 gelten nicht für Luft-

sportgeräte und Flüge zum Absetzen von Fallschirmspringern. 

[…] 

Im Zusammenhang mit der am 08.04.2013 in Deutschland in Kraft getretenen Ver-

ordnung (EU) Nr. 1178/2011 zur Lizenzierung (Teil FCL) hatte das Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sich mit einem Schreiben an die 
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Europäische Kommission gewandt. In diesem Schreiben vom 29.04.2013 wurde be-

züglich der Privatpilotenlizenz im gewerblichen Luftverkehr auf die aus Sicht der 

Bundesregierung sich ergebenden negativen Auswirkungen für PPL-Inhaber verwie-

sen und um Klarstellung seitens der EU-Kommission gebeten. In dem Schreiben war 

die zuvor in Deutschland geltende Rechtslage wie folgt beschrieben worden: 

[…] 

Bislang war es Privatpiloten nach nationalem Recht gestattet, Personenbeför-

derungen und Rundflüge mit Luftfahrzeugen bis zu vier Sitzen gegen Entgelt 

anzubieten, ohne dass es hierfür einer Betriebsgenehmigung nach §20 Ab-

satz 1 LuftVG oder einer Berufspilotenlizenz bedurfte. 

[…] 

In diesem Schreiben hatte das BMVBS der EU-Kommission die folgende Entschei-

dung mitgeteilt: 

[…] 

Vorbehaltlich einer abschließenden Klärung durch die Kommission hat daher 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zunächst ent-

schieden, dass bis zur endgültigen Klärung durch die Kommission 

 Mitflüge gegen Selbstkosten innerhalb von Vereinen, 

 Mitflüge bei gleichgerichteten Interessen im Sinne einer Fahr-/ Flugge-

meinschaft, 

 Mitflüge unter Verwandten und engen Bekannten, 

 Absetzflüge von Fallschirmspringern, sofern diese nicht im Rahmen ei-

nes gewerblichen Unternehmens angeboten werden, 

nicht die Kriterien der Definition der gewerblichen Tätigkeit der Verordnung 

(EG) Nr. 216/2008 erfüllen. Diese Flüge sind hiermit bis auf Weiteres auch für 

Inhaber einer Privatpilotenlizenz gestattet. 

[…] 
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Mit dem Schreiben vom 19.07.2013 an den Bund-Länder-Fachausschuss Luftfahrt 

hatte das BMVBS den Landesluftfahrtbehörden mitgeteilt, dass im Ergebnis der Dis-

kussion mit der EU-Kommission, der Umfang, in dem Gastflüge durch Inhaber von 

Privatpilotenlizenzen durchgeführt werden können, wie folgt geregelt sei: 

Danach sind erlaubt: 

 Selbstkostenflüge durch Privatpersonen mit PPL außerhalb von Vereinen 

mit technisch nicht komplizierten Luftfahrzeugen, mit maximal 6 Personen 

an Bord, wenn die Flugkosten durch alle Personen getragen werden (an-

teilig auch durch den Piloten); 

[…] 

Das BMVBS führte in dem Schreiben aus, dass die Regelung „[…] unabhängig von 

einer amtlichen Veröffentlichung unmittelbar angewandt werden […]“ kann. 

1.18.1.2 Betriebliche Festlegungen 

In der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) war zur Ausrüstung von Luftfahr-

zeugen unter anderem festgelegt:  

§ 19 Ergänzungsausrüstung, die durch den Verwendungszweck erforderlich 

ist 

(1) Luftfahrzeuge, die für die Beförderung von Personen oder Sachen verwen-

det werden, müssen ausgerüstet sein mit:  

1. Einem Sitz für jede Person und einem Anschnallgurt für jeden Sitz; zwei 

Kinder mit einem Höchstalter bis zu zwei Jahren oder ein Kind mit ei-

nem Höchstalter bis zu zwei Jahren und ein Erwachsener können auf 

einem Sitz untergebracht werden; in Flugzeugen, die nicht in der Luft-

tüchtigkeitsgruppe Verkehrsflugzeuge zugelassen sind, und sonstigen 

Luftfahrzeugen mit einem höchstzulässigen Fluggewicht bis zu 

5.700 kg können zwei Kinder mit einem Höchstalter bis zu 10 Jahren 

auf einem Sitz untergebracht werden, wenn dadurch die Sicherheit und 

Ordnung nicht gefährdet wird; Freiballone sind von den Vorschriften 

dieser Nummer ausgenommen; 

[…] 
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In der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) war in Bezug auf die mitzuführen-

de Kraftstoffmenge festgelegt: 

§ 29 Betriebsstoffmenge 

Motorgetriebene Luftfahrzeuge müssen eine ausreichende Betriebsstoffmenge 

mitführen, die unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen und der zu er-

wartenden Verzögerungen die sichere Durchführung des Fluges gewährleis-

tet. Darüber hinaus muss eine Betriebsstoffreserve mitgeführt werden, die für 

unvorhergesehene Fälle und für den Flug zum Ausweichflugplatz zur Verfü-

gung steht, sofern ein Ausweichflugplatz im Flugplan angegeben ist. 

1.19 Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken 

Nicht betroffen. 
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2. Beurteilung 

2.1 Unfallgeschehen/Allgemeines 

Die Untersuchung ergab keine Hinweise auf unfallrelevante technische Mängel am 

Luftfahrzeug. Obwohl das Überziehen der vom Hersteller empfohlenen TBO für das 

Triebwerk für diesen Unfall keine Rolle spielte, ist der Zeitraum von fünf Jahren aus 

Sicht der BFU jedoch als fragwürdig anzusehen. 

Die Beschädigungen und Verformungen an den Tragflächenvorderkanten und dem 

Höhenleitwerk sowie die in unmittelbarer Nähe der Bäume gefundenen, abgetrenn-

ten Flugzeugteile und Äste zeigen, dass das Flugzeug sich in einer Höhe deutlich un-

terhalb der Baumwipfel befand, als es zu der Kollision kam. Die Entfernung zwischen 

Baumberührung und erster Bodenberührung spricht nach Ansicht der BFU dafür, 

dass das Luftfahrzeug nach der Kollision auf einer ballistischen Flugbahn mit dem 

Rumpfbug zuerst auf den Boden prallte.  

Aufgrund der großen Längsneigung zum Zeitpunkt des ersten Aufpralls auf den Bo-

den drehte sich das Flugzeug um die Querachse und kam dann in Rückenlage zum 

Stillstand. Dabei wurde der gesamte Rumpf gestaucht. Die Brüche und Verformun-

gen der Flugzeugkabine waren im vorderen Bereich des Flugzeuges, insbesondere 

im Cockpit, besonders stark ausgeprägt. Dies war die Folge der Aufprallsituation. 

Aufgrund dessen war der Unfall für die vorderen Insassen nicht überlebbar. Der hin-

tere Bereich der Flugzeugkabine blieb bei dem Aufprall nahezu intakt. Dies begüns-

tigte das Überleben der Personen auf den hinteren Sitzen. 

In den Tanks des Flugzeuges und den Kraftstoffleitungen wurde kein Kraftstoff vor-

gefunden. 

Die geringfügigen Schäden und Verformungen der Luftschraube und des Spinners 

sprechen dafür, dass der Propeller zum Zeitpunkt der Bodenberührung mit lediglich 

geringer Drehzahl drehte. 

Da in dem Flugzeug die Funktion des automatischen Ausfahrens des Fahrwerkes 

nicht eingebaut war, muss der Pilot das Fahrwerk manuell ausgefahren haben. Zu 

welchem Zeitpunkt dies genau erfolgt war, konnte nicht ermittelt werden. 
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2.2 Handlungen des Piloten 

2.2.1 Flugplanung 

Die in dem Wrack gefundenen Dokumente zeigen, dass der Pilot eine meteorologi-

sche Flugvorbereitung durchgeführt hat. In der ebenfalls im Wrack gefundenen ICAO 

Karte war die Flugroute von Arnsberg nach Langeoog in Form eines Striches einge-

tragen. Dies, wie auch einige der gefundenen Notizen, deutet darauf hin, dass zu-

mindest Teile einer navigatorischen Flugvorbereitung durchgeführt wurden. In Bezug 

auf eine Kraftstoffberechnung fanden sich im Wrack jedoch keinerlei Unterlagen, die 

belegen, dass und wenn ja, mit welchen Details, der Pilot die Flüge geplant haben 

könnte. 

Die Berechnung durch die BFU ergab, dass die vor dem Abflug in Dortmund vorhan-

dene Kraftstoffmenge als Ergebnis einer etwaigen Kraftstoffberechnung durch den 

Piloten lediglich dann hätte als ausreichend angesehen werden können, wenn diese 

nicht bei 175 l, sondern bei 194 l gelegen hätte, die Flüge mit einer Reiseleistung von 

55% durchgeführt worden wären und das Flugzeug gegenüber den im Flughandbuch 

veröffentlichten Werten keinerlei Mehrverbrauch gehabt hätte. Aus Sicht der BFU ist 

es unwahrscheinlich, dass das zweiunddreißig Jahre alte Flugzeug keinen Mehrver-

brauch an Kraftstoff gegenüber den Werten im Flughandbuch hatte. 

Auch wenn nicht genau nachvollzogen werden konnte welche Überlegungen der Pi-

lot über die vor dem Abflug zu tankende Kraftstoffmenge angestellt hat, ist die BFU 

der Ansicht, dass das Flugzeug nicht mit für die drei Flüge nach Arnsberg, Langeoog 

und wieder nach Arnsberg hinreichender Reserve betankt wurde. 

2.2.2 Kraftstoffmanagement und Entscheidungsfindung im Flug 

Der Pilot musste aufgrund der Flugdauer während des Fluges von einem Tragflä-

chentank auf den anderen schalten. Eine weit verbreitete Faustregel für das Fliegen 

mit einmotorigen Tiefdeckern besagt, dass um ein Ungleichgewicht durch den Inhalt 

der Tragflächentanks zu vermeiden, etwa alle zwanzig bis dreißig Minuten die Kraft-

stoffversorgung von dem einen auf den anderen Tragflächentank gewechselt werden 

sollte.  

Laut Flughandbuch war festgelegt, die Kraftstoffversorgung im stündlichen Wechsel 

beider Tanks vorzunehmen, zudem vor dem Anlassen des Triebwerks und für Anflug 

und Landung auf den volleren Tank zu schalten. Unter der Annahme, dass der Pilot 

diese Regeln angewandt hat, hätte er folglich auf den Flügen insgesamt mindestens 
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sechs Mal auf den jeweils anderen Tragflächentank umschalten müssen. Es ist 

wahrscheinlich, dass der Pilot zumindest während des Umschaltens die Tankanzei-

gen kurzzeitig beobachtet hat. 

Auf Langeoog bestand für den Piloten die Möglichkeit, den Kraftstoffvorrat zusätzlich 

zu der Anzeige im Cockpit mithilfe der Anzeigen auf den Tragflächen zu kontrollieren, 

das Ergebnis mit seiner Planung zu vergleichen und sich für einen Zwischenstopp 

zum Tanken zu entscheiden. 

Die vorliegenden GPS- und Radardaten belegen eindeutig, dass der Pilot die jeweili-

gen Streckenabschnitte direkt und ohne größeren Umweg geflogen ist. Sie zeigen 

zudem, dass keine zusätzliche Landung durchgeführt worden ist. Aus den Daten ist 

jedoch auch ersichtlich, dass der Flugweg in der Nähe mehrerer Flugplätze mit 

Tankmöglichkeit vorbeiführte, auf denen das Luftfahrzeug hätte aufgetankt werden 

können. Für die BFU ist nicht nachvollziehbar, warum der Pilot sich trotz des zur 

Neige gehenden Kraftstoffvorrats nicht zu einer Sicherheitslandung zum Tanken ent-

schloss.  

Die vorliegenden Zeugenaussagen bezüglich der Motoraussetzer und der Funk-

spruch des Piloten belegen, dass das Flugzeug in der Nähe des Zielflugplatzes in ei-

ne Notlage geriet. Als der Pilot um 16:56:07 Uhr meldete: „… im linken Queranflug 

mit Motorproblemen“, befand sich das Luftfahrzeug laut GPS- und Radardaten etwa 

in 1 400 ft AMSL, d.h. ca. 600 ft oberhalb des Flugplatzniveaus. Zu dem Zeitpunkt, 

als der Pilot Motorprobleme meldete, befand sich das Flugzeug nordwestlich von Wi-

ckede im Bereich des Ortsrandes. Die westlich Wickede gelegenen großflächigen 

und ebenen landwirtschaftlichen Nutzflächen waren nach Einschätzung der BFU für 

eine Notlandung des Flugzeuges sehr gut geeignet und ohne große Kursänderung 

im Gleitflug erreichbar.  

Für den im Cockpit auf dem linken Sitz befindlichen Piloten war die Sicht nach rechts 

vorn unten eingeschränkt durch das Instrumentenbrett, die Triebwerksverkleidung 

und die Rumpfstruktur. Es ist nicht auszuschließen, dass der Pilot dadurch einige der 

geeigneten Notlandefelder nicht gesehen hat. 

Der Flugplatz Arnsberg-Menden befand sich für den Piloten bereits in Sichtweite, als 

die Motorprobleme gemeldet wurden. Die BFU ist der Ansicht, dass er möglicher-

weise deswegen daran festhielt, den Zielflugplatz erreichen zu wollen, anstelle sich 

für eine Notlandung auf einem der Felder zu entscheiden. Aufgrund der Flughöhe 

von weniger als 1 400 ft AMSL, der Entfernung zum Flugplatz und dessen Höhe von 
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794 ft AMSL war jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt der Flugplatz im Gleitflug nicht 

mehr erreichbar. 

Die Tatsache, dass das Flugzeug dann mit der hohen Baumreihe am Flussufer kolli-

dierte, spricht dafür, dass der Pilot in dieser Phase des Fluges überfordert war. 

2.3 Spezifische Bedingungen 

Der Pilot war zwar erst seit wenigen Jahren fliegerisch tätig gewesen, hatte in dieser 

Zeit jedoch eine überdurchschnittliche Flugerfahrung erworben. Auf dem Muster hat-

te er jedoch sehr wenig Erfahrung. Die Untersuchung erbrachte keine Hinweise, dass 

der Pilot bei der Einweisung in das Muster oder danach Notlandeübungen durchge-

führt hat. Dies hatte möglicherweise Einfluss auf seine Entscheidungsfindung. 

Die Wetterbedingungen hatten keinen ursächlichen Einfluss auf den Flugunfall. Die 

Windgeschwindigkeit von sechs kt aus 010°, die am Flugplatz Arnsberg-Menden 

gemessen wurden, stellte kein Problem hinsichtlich einer Notlandung dar. 

2.4 Sicherheitsmechanismen 

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen unter dem Begriff „Sicherheitsmechanismen“ 

technische Systeme, Maßnahmen, Verfahren und Einrichtungen verstanden werden, 

die die Auswirkungen auftretender technischer oder menschlicher Fehler im Sinne 

der Wahrung der Flugsicherheit minimieren sollen. Für den Fall eines Triebwerksaus-

falls sind die entsprechenden Notverfahren als Sicherheitsmechanismen zu betrach-

ten. 

Die Entfernung zwischen der ungefähren Position zum Zeitpunkt als der Pilot die 

Triebwerksprobleme gemeldet hatte und der Unfallstelle betrug etwa 1 NM. Laut 

GPS-Daten betrug in der letzten Minute die Geschwindigkeit ca. 80 kt über Grund. 

Dies entspricht etwa den angegebenen Handbuchwerten. 

Aus der Tatsache, dass die Landeklappen nicht voll ausgefahren waren, sondern 

sich in Stellung 0° befanden, aber auch aus der Stellung des Zünd/Magnetschlosses 

(both) war abzuleiten, dass der Pilot das Flugzeug noch nicht für eine Notlandung 

konfiguriert bzw. das Notverfahren Landung mit stehendem Motor nicht vollständig 

abgearbeitet hatte. 
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2.5 Organisatorische Rahmenbedingungen 

Die Untersuchung ergab, dass gemäß den zur Zeit des Flugunfalls geltenden 

Rechtsvorschriften der Pilot als Inhaber einer Privatpilotenlizenz das sechssitzige 

Flugzeug führen und dabei auch Personen mitnehmen durfte. Er war jedoch nicht be-

rechtigt, gegen Entgelt Flüge zur Personenbeförderung mit mehr als fünf Fluggästen 

durchzuführen. 

Im Jahr 2013 war in Deutschland durch das Auslaufen der Opt-Out-Regelung bezüg-

lich der EU-FCL dringender Handlungsbedarf entstanden im Hinblick auf die Durch-

führung von Gastflügen. Verbreitet bestand Unsicherheit im Kreis der Piloten, Verei-

ne, Verbände und Behörden über die Auslegung der geltenden Vorschriften. 

Inwieweit dem Piloten am Unfalltag die in dem Schreiben des BMVBS dargelegte 

Rechtslage bekannt war, konnte nicht ermittelt werden. 
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3. Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

 Der Pilot ist aufgrund der Anzahl seiner Gesamtflugstunden als erfahren an-

zusehen, hatte jedoch auf dem Muster nur wenig Flugerfahrung. 

 Es wurden keine Hinweise auf unfallrelevante technische Mängel an dem Luft-

fahrzeug festgestellt. 

 Es herrschten sehr gute Sichtflugwetterbedingungen. Die Wetterbedingungen 

hatten keinen ursächlichen Einfluss auf den Flugunfall. 

 Bei den beiden Flügen von Arnsberg nach Langeoog und zurück nach Arns-

berg handelte es sich um Gastflüge durch einen Privatpiloten im nichtgewerb-

lichen Luftverkehr. 

 Der Pilot war nicht berechtigt, gegen Entgelt den Flug mit mehr als fünf Flug-

gästen durchzuführen. 

 Vor dem Abflug in Dortmund befanden sich zwischen 174,6 und 193,6 l Kraft-

stoff an Bord. 

 Während sich anhand der im Cockpit gefundenen Dokumente die navigatori-

sche und die meteorologische Flugvorbereitung des Piloten nachvollziehen 

ließen, fanden sich keine entsprechenden Hinweise bezüglich einer Kraftstoff-

berechnung.  

 Der Flugweg führte an mehreren Flugplätzen mit Tankmöglichkeit vorbei, an 

denen das Luftfahrzeug mit Kraftstoff hätte aufgetankt werden können. 

 Aufgrund von Kraftstoffmangel kam es zunächst zu Triebwerksstörungen und 

dann zu einem Ausfall des Triebwerkes. 

 Zum Zeitpunkt des Triebwerksausfalls war aufgrund der Flughöhe, der Entfer-

nung zum Flugplatz und dessen Höhe der Flugplatz im Gleitflug nicht mehr er-

reichbar. 

 Das Flugzeug befand sich im Bereich großflächiger und ebener landwirtschaft-

lichen Nutzflächen, die für eine Notlandung des Flugzeuges sehr gut geeignet 

und ohne große Kursänderung im Gleitflug erreichbar waren. 

 Zum Zeitpunkt des Aufpralls war das Flugzeug nicht voll für eine Notlandung 

konfiguriert. 
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 Für die vorn im Flugzeug sitzenden Insassen war der Flugunfall nicht überleb-

bar. Die geringen Schäden im hinteren Bereich der Flugzeugkabine begüns-

tigten das Überleben der dort befindlichen Personen. 

3.2 Ursachen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass der Pilot: 

 das Flugzeug beim Betanken nicht mit für die Gesamtflugstrecke ausreichen-

der Kraftstoffreserve versah  

 vor dem Start in Langeoog die noch vorhandene Kraftstoffmenge nicht hinrei-

chend genau überprüfte 

 während des Fluges den Kraftstoffverbrauch/ -vorrat unzureichend überwach-

te und den Flug bis zum Ausfall des Triebwerks aufgrund von Kraftstoffmangel 

fortsetzte  

 nach dem Triebwerksausfall trotz erreichbarer, geeigneter Notlandegelände 

versuchte, den Zielflugplatz noch zu erreichen 

 die Hindernisfreiheit bzw. Höhe falsch einschätzte und es zu einer Kollision mit 

Hindernissen kam 

4. Sicherheitsempfehlungen 

Keine 
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5. Anlagen 

An- und Abflugrouten für den Flugplatz Arnsberg-Menden 

Auszug Flugverlauf aus GPS-Daten mit Funkspruch 
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An- und Abflugrouten für den Flugplatz Arnsberg-Menden 
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Auszug Flugverlauf aus GPS Daten mit Funkspruch 

 


